
Ordentliche Hauptversammlung der

BayWa Aktiengesellschaft, München,

am Dienstag, den 7. Juni 2016

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung über den Bezugsrechtsaus-

schluss beim Genehmigten Kapital 2016

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfol-

genden Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands,

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Aktien aus-

schließen zu dürfen.

Dieser Bericht ist ebenfalls ab der Einberufung der Hauptversammlung unter der Internet-Adresse

www.baywa.com auf der Seite „Investor Relations / Hauptversammlung / Hauptversammlung 2016“

zugänglich. Er liegt darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Interimsstandort der

BayWa AG, St.-Martin-Str. 76, 81541 München, sowie während der Dauer der Hauptversammlung im

Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. Der Bericht hat folgenden Inhalt:

Der Beschlussvorschlag sieht vor, den Vorstand erneut zu ermächtigen, das Grundkapital um bis zu

12.500.000 Euro gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Dadurch soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigne-

ten Einzelfällen Aktien der Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-

nehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern einzusetzen. Im Rahmen von Verhandlungen

über einen Unternehmenserwerb kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass als Gegenleistung nicht

Geld, sondern Aktien zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft

als Gegenleistung anbieten zu können, eröffnet einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisi-

tionsobjekte. Auf diese Weise kann der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unterneh-

mensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern im Einzelfall liquiditätsschonend durchgeführt

werden. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Ausgabe von

Aktien als Gegenleistung sinnvoll sein. Für derartige Akquisitionen muss das Bezugsrecht der Aktionä-

re ausgeschlossen sein. Da sie zudem meist kurzfristig erfolgen müssen, können derartige Akquisitio-

nen in der Regel nicht direkt von der Hauptversammlung beschlossen werden. Der Gesellschaft ent-

steht durch Akquisitionen gegen Ausgabe von Aktien als Gegenleistung kein Nachteil, da die Ausgabe

von Aktien gegen eine Sacheinlage voraussetzt, dass der Wert der Sacheinlage in einem angemesse-

nen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelati-

on sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt blei-

ben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird.

Ob und inwieweit von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Gebrauch gemacht wird, wird der Vorstand in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen. Der Vorstand wird

diese Option nur dann nutzen, wenn dies nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat im Inte-

resse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptver-

sammlung darüber berichten, sofern von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.


